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DroBusek und Genossen (ÖVP) 'j Nro1348/J'')' 
vom 40Juli 1977~ betreffend Expertengu~chten 
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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten. 
zum Nationalrat DroBusek und Genossen (ÖVP)~Nro 1348/J~ 
betreffend Expertengutachten und Forschungsaufträge im 
Jahre 1976, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

I . 

Bereits bei der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 
'Nro184/J wurden ZielsetzUIigen und Vorgangsweise bei der 
Vergabe von: Forschungsaufträgen und Expertengutachten detail­
liert dargestellt und die bunaeseinheitlichen Rahmenrichtlinien 
für die Vergabe von Forschungsaufträgen und Expertengutachten, 
die im Einvernehmen mit dem Rechnungshof vorbe'rei tet und von 
der Bundesregierung beschlossen wurden~ beigelegto Die sach­
lichen Zielsetzungen für die Vergabe von ForschungsaUfträgen 
undExpertengutachten können den j~rlichen Berichten der 
Bundesregierun'g an den Nationalrat gemäß § 24 Abso 3 des 
ForschungSförderungsgesetzes, BGBloNro377/1967 sowie den 
verschiedenen sektoralen Konzeptionen entnommen werdeno 

Im Sinne der angestrebten~ vollständigen Offenlegung der 
Vorgangsweise bei der Vergabe von ForSChungsaUfträgen und 
Expertengutachten werden seit 1974 experimeni;iell Forschungs-. 
auf träge 'i Expertengutachten und Forschungsförderu.ngenvon 
Bundesdienststellen zentral erfaßt und seit 1-975 in Form 
eines jährlichen Katalogs der Forschungsförderungen und 
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Forschungsaufträge ausgedruckto Der Katalog 19?p war dem 
Bericht 1977 der Bundesregierung an 'den Nationalrat gemäß 

, \ " 

§ 24 Abso 3 des Forschungsförderungsgesetzes beigeschlossen. 
Der Umfang des Katalogs geht über den beispielsweise vom 
Bundesministerium fü+ Fo+schung und Technologie der Bundes­
republik Deutschland publizierten Förderungskatalog hinaus, 
da er auch die in den jeweiligen Jahren ausbezahlten Beträge 
enthält und nicht nur ein Ressort 9 sondeDlsämtliche Bundes­
dienststell.en umfaßto 

Der Katalog wurde in der Sitzung des Ausschusses für Wissen­
schaft und Forschung am 210Juni 1977 diskutiert und auch auf 
die wesentlich detaillierteren Quartalsausdrucke hingewiesen. 
Mit Erstaunen muß daher die Darstellung in der vorliegenden 
parlamentarischen Anfrage zur Kenntnis genommen werden, wonach 
"in dieser Fakten'dokumentation wesentliche Angaben aus dem 
ErhebungsbOlgen fehleno Vi 

, -'. : \. -) . 

. -

. Weiters dar~ wie bereits in der Beantwortung der zitierten 
vorhergehenden Anfrage nochmals festgehalten -werden, daß die 
Vergabe von Forschungsaufträgen und Expertengutachten nach 
einhei tlichen Gesichtspunkten und auf' Grundlagen bundesein-. 
heitlicherBichtlinien erfolgt. Eine gesetzliche Verpflichtung 
zur Ausschreibung von Forschungsauträgen oder Expertengutachten 
ebenso wie eine zwingende Vorschrift zur Begutachtung bestehen 
nicht. Im ~nzelfall wird daher unter voller Berücksichtigung 
der inhaltlichen 2:ielsetzungen der österreicmschen FOTschungs­
konzeption und. der sek'C<::rr-alen ~orschungskonzep:te nach den' 
Grundsätzen der Sparsamkeit 9 der Wirtsbhaftlichkeit und der 
Zweckmäßigkeit vorgegangeno 

,. . 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt für den Bereich des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft beantwortet: 

Zu den Fragen 10 und 20: 

Wie.bereits in der Beantwortung der zitierten vorhergegangenen 
parlau&ntarischen Anfrage festge~tellt wurde, gelten für die 

• 
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Vergabe,' von Expertengutachten oder Forschungsaufträgen gemäß 
den bundeseinhei tlichen {~ahmenrichtlinien grundsätzlich die 
Bestimmungen der O-NormA 2050, sofern die Eigenheit des Vor­
habens nicht eine abweichende Vorgangsweise erfordert. Die 
Ö-NORM 2050 si.eht ~ie Vergebung im Wege öffentlicher Ausschrei­
bung, im Wege beschränkter Ausschreibung und die freihändige 
Vergebung vor", Im Punkt 1, 433 zählt die ö-NORM 2050 jene Fälle 
auf, in der eine freihändige Vergabe empfohlen wirdo Dazu zäh­
len gemäß Punkt L; 4337 Leistungen, die Lehr- ,Studien:- oder 
Versl.lchszwecke:n ,dienelleBerü(!ksichtigt man die Terminologie 
der lj .... NORHJ 205Q vom 300März 1957980 fallen auch Forschungsauf­
träge und Expertengutachten daruntero Im besonderen sei noch 
auf Punkt 1, 4339'in Verbindung mit P\lllkt 1, 31 hingewiesen, 
wonach im Sinne desWettbewerbsprinzips der ö-NORM 2050 sogar 
untersagt ist,Leistungen an Einrichtungen "im Wege-des iJettbe­
werbs mit· nicht gleichbegünstigten Unternehmungen" zu vergeben, 
we~ es ,sich wn aus öffentlichen Mitteln erhaltene unduriter­
stützte Einrichtungen handelto Für solche Einrichtungen is,t 

. nach der;~NOBM2050·eine.freihäi1dige Vergebung vorge sehen 0 

Demgemäßdarf'f'estgestellt"werden~:daß- gerade im Hinblick auf 
den . Empfängerkrei s.: von Forschungsaufträgen und Expertengutachten 
nach 'der ~N9RM 2050·die Ausschreibung nicht der Normalfall, 
sondern. cU.e AusnaluiJ.e·~sein wird-o Sie wird aus grundsätzlichen 
Uberlegungen vor allem dort angewandt bzwo anzuwenden sein 9 wo 
einzelne: Fors,chungsaufträgeoder Expertengutachten voraussicht­
lich sehr hohe Mi t'tel beanspruchen werden .. Es darf in diesem 
Zusammenhang 'aber nochmals, festgestellt werden, daß die Aus­
sch:c:-eibwig sel.betmit KOsten und Zeitverlusten verbunden ist und 

,daher vielfach im:Sinne einer verwaltungsökonomischen sparsamen 
Vorgangsweise nicht· anzuwenden sein wird, umsomehrals im; 
wissenschaftliehenBereich daf: Bestaubot keinesfalls nur nach 
den quantitativen Kosten bemessen werden kann,sondernauch die 
entsprechende wissenschaftliche Qualität zu berücksichtigen sein 
wird. ',<:;-:,' ":,-,,, 

-,' I. 
, ",' .. ':,.:,.: 

\ 
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Die zt1.rFrage 4.. genanntel Forschungsaufträge eignen sich nicht 
zur öffentlichen Ausschreibung~da für ihre Bear'beitung nur be­
stimmte'Einzelpersonenoder Institute in Frage kommen .. 

Z}l Frage' 3.,: -",. 
Die'O-NORM 2050 steht im Punkt 4') 31 vor, daß erforderlichenfalls 
Sachverständige beizuziehen sind; die Begutachtung ist~somit eben­
falls nicht der B.egel, , sondern der Ausnahmefall nach der O-NORM 
20500 Gerade aber die Heterogenität der Materie erfordert im For­
schungsbereicl1 im zunehmenden Ausmaß die Vorbereitung. _ der Ent­
scheidungen. durch ProjektteaI!1s()Beirät~ll' oder Einzelgutachten ; 
für den Bereich des Expertengutacbtens, das bereits ex definitione 
unmittelbaren Zwecken der öffentlichen Verwaltung dienen soll, 

:wird es primär ~m Unmittelbaren Verantwortungsb~reich der Verwaltung 
selbst li~gen')die für die Erfüllung ihrer gesetzlichen AUfgaben er-
forderl~che~.J1aßnahmen. festzustellen" " 
Dieperson~lleZtlsammensetzung von Expertengruppenll'Beiräten etc .. 
wurde ,in mehreren parlamentarischen Anfragen ausfÜhrlich, für den 
Bereich.meinßs Ressorts zuletzt in der Beantwortung der parlamen­
tarischerLAnfrage Nr .. 335/J vom 6.Mai 1976 dargestellto Analog 
internati.onaler FDa-ktiken, wurde vom Fonds, zur Förderung der wis'sen­
schaftlichen Forschung auf grund der ,Bestimmungen des Forschungsför-

"derungsgesetzes im § 9 seiner Geschäftsordnung') genehmigt mit Be­
scheid des Bundesministeriums für Unterricht vom 270201969 und mit,. 

Bescheid des Bundesministeriums für Wissenschaft und ForsChung 
vom 501001970 unter besonderen Hinweis auf die Stra2sanktio~t~d~s .. §29 

des ForschungsförderungsgesGezes der Grundsatz" der ,AnoP:Y!l!!tät der 
Fachggtach~~r verankert., Die BesutachtungQpraxis und damit ,die Anony~ 

, mi tät des Fachgutachters im Rahmen des Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung wurde in ,vielen Stellungnahmen, die 
innerhalb ,der Umfrage über;Lage und Probleme der Forschung.in 
Österreich dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
zugelei t.et wu:J;den, als vorbildlich anerkannt 0 Im Interesse des 
Gutachters,:aber auch im Interesse des begutachteten Projektes 
ist dem vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen.Forsehung 
aufgrund der Bestimmungen des Forschungsförderungsgesetzes prak­
tizierten Prinzip der Anonymität der Gutachter beizupflichten." 
Dieses Prinzip ist nicht nur für den nahezu ausschließlich aus 

, 
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Ni tteln des Bundes finanzierten. Fonds .' ~urFörderung der w~Bsen-
schaftlichen Forschung anzuerkeIL.v:l.en, sondern überhaupt für den' 
Bereich der aus öffentlichen Mitteln finanzierten Projekte. 

Zu Frage 48: 

Auftragnehmer" .. ' "'Thema Auftrags- Zwischenbericht 
e~te.i1ung bzw. Frist 

~rof • Dr.Ruttner:" Auswirkung derWiild";' '197611 
K 0 1 i s k 0 .~ bachverbauung imMayr-.> 
Biologische Sta-:-.graben auf die Nährstoff­
tion Lunz 1 .. belastung' des Lunzer Sees 

1976 12 
, . . ,,; . 

L :. ,.; , 

LJs.Reg.Ra Dr. Untersuchung von. na- :1976 11,;-1. ' .. 1976 '12 : ... 
H.S a m p 1 tür1.und künstlich ver­

ursaChten Eutropnierungs­
anteilen am Ossiacher 
See 

O Prof Dr .- ' ... ~ ,Einfluß Y.hydrographi- 1976 .11 :c' 1976 :12 
F· e c h l·a 'n'~ :;"schem -~egimeund Nähr- ' " 

. ..... ". :., , .. , sto.ffel.nschwemmung auf ' ..: U. '. ~ ,::~ Ce" 

~.~'i .. den~estaurierungsver1auf _"~; '.~ . 
,U,' "d :'des Fiburger 'Sees, '. ":"VL' " 

. . . 
: i 1 ' '" • ~ ~ ' ••• ' ,: ~~.t .:'~.h".;':~: .. J::':>~ :~,.'~ 

O.Pr~Dr~Ing: \T.d'~ :"Systematische"Wasser~i976 08 ,.,.1 ; 

Em d~e .~. ~;~;";;~~ ·· ... güteuntersuchung>-r;f<' _>_!\";:~";,C,i ... .'.>: .... ~.;;:'~J.." 

"'. C,' :;0' Abw~s~e1~nlagen.( i; ~~ '."~/<~ ~,' ,,':, >:: .. 

o.Prof.Dr.lng. 
K e mme r 1 i n g 

Untersuchungen über 1976 08', 
wasserwirtschaftl.Aus­
wirkungen, bei de:t:., 
Ablagerung von Sonder­
abfällen in Mülldepo- ' 
nien; 1.Arbeitsschritt 

DrsHeinrich Ingenieurgeologische 1976 03 1976 
H ä u s 1 e r techn. Untersuchung des Talzu-
Büro f.angewandte schubes am Gradenbach 
Geologie, theoret. . ... ' 
Geologie ·u. Anthropo~-:-·:~.·,~~.~· :.~~<~ 
ge~logie ." 

Österr.Statistisches 
Zentralamt 

! " 

': : 

.. :..; .. " ~ 

Sonderauswer·tung dolndu- 1976 02 
strie-u.Gewerbestatistik -
Aufgliederung daRoh-und 
Hilfsstoffeinsatzes d .. indu­
striellen und größgewerbl.Misch­
futtermittelwerke 

197612 

Abschluß 

1977 12 

'1977 12 

.... '.~ .. -' 

1977 12 

,1977 12 

.. ' 
1976 12 
Bericht 
liegt noch 
nicht vor. 

1976 12 

1976 

1976 12 
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BR h. c .Dipl.lng •. , 
Dr.FriedrichK o'pf 

Gutachten für die Behand­
lungd.Silowabwässervom 
Standpunkt des Gewässer­
schutzes ." 

197607 offen 
,...;... 

. ".: - j , :".: 

Zu Frage 5.: . . ' .. 
Die Ergebnisse bilden die Grundlagen für die Beurteilung und 
Entscheidungvon'Fachfragen ( z.B. zielfÜhrende Gewässerschutz­
maßnahmen, Wechselbeziehungen verschiedener W'asserverbauungsarten ,. 

~ \ - - \ - ... _. . 
zur Lebensgemeinschaft im Gewässer, wasserwirtschaftliche Auswir-
kungen bei der Ablagerung'von Sonderabfällen in Deponien, syste;..' '­
matische \r[assergüteuntersuchung; Wildbach- und Lawinenver-
bauung; wirtf;)chaftliche Landesverteidig'mg)"·:'Yl ',v.,,':' 

Zu Frage 6.:·. "'-.::; r· r") - _, ,.' • .,: 

Berei ts durch.'- die. Vo:t-iage des Katalogs" der Forschungsförderungen .. 
und der Forschungsaufträge 1976 wurde die erforderiiche Informa­
tion auch für die Öffentlichkeit ·geschaffen.und die Möglichkeit 
gebotenrbei Interesse· bei ,der 'Jeweils im Kat'alogangeführten 
'für das jeweilige Projektzustätldigen'Ressortabteilungnähere .,.,.1 ... '" 

" ' 

Informationen anzusprechen. Eine generelle Publikation der Er­
gebriisse 'rät schon aus Kostengründen n:l'chtmöglich, wob'ei über~ •.... 

\ ." " '" .. . . . ". 

dies festgehalten werden darf,daß seitens der'ÖVP immer wieder 
in parlamentarischen Diskussionen eine Einschränkung der Pu-
blikationen verlangt wurde... ' ,. , ... -

" 

, . . . 
".;" ',' ~ '""" r 

. ,.I.}:'.' 

. ~-'.: :r ,".: .J: ,. t·, : -:'. ~.; ,>'.,.~ '.;;' 
,:., .. 

... -' 
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,. , .: , 
, "-\ ,'., 

" \, .!: 
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• ;,. 1 "t .' '.,".: " 
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